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ten [Heidelberg und Freiburg]
zugelassen.“ Der Weg, ein „aner-
kanntes Reifezeugnis“ vorzule-
gen, war den Frauen vorher eröff-
net worden. Hintergrund für diese
frauenfreundliche Einstellung
Badens war der in die bürgerliche
Gesellschaft Badens völlig inte-
grierte Badische Frauenverein
und die frühe Einbindung des po-
litischen Liberalismus in das poli-
tische Geschehen.

In Bayern war 1903 zwar für Frau-
en das ordentliche Immatrikula-
tionsrecht geschaffen, es wurden
allerdings keinerlei Schritte un-
ternommen, um ihnen den gefor-
derten Vorbildungsnachweis –
nämlich das Reifezeugnis eines
deutschen humanistischen oder
eines deutschen Realgymnasiums
– zu erleichtern. Wie war die Si-
tuation des höheren Mädchen-
schulwesens 1903 in Bayern? Es
existierten sehr heterogene höhe-
re Mädchenschulen in vorwiegend
kirchlicher oder städtischer Trä-
gerschaft, die keine allgemeine
Hochschulreife vergeben konnten.
Mädchen konnten nur als Externe
– auf der Basis oft kostspieliger
privater Vorbereitung – an Kna-
bengymnasien das Abitur ablegen;
ein Schritt nach vorne war in die-
sem Zusammenhang die Einrich-
tung von dreijährigen Gymnasial-
kursen im Jahr 1900, getragen von
einem Münchner Verein. Als ers-
tes Mädchen in Bayern ließ die
Fürtherin Margarete Schüler am
20. Mai 1897 durch ihren Groß-

matrikulation an den bayerischen
Universitäten zugelassen wer-
den“. Ein Kommentator schrieb
hierzu: „Es geht ein geistiger
Fortschritt vom Süden aus“. Trifft
dies für die bayerische Entschei-
dung zu? Man könnte spontan
geneigt sein, die Frage zu bejahen,
wenn man bedenkt, dass die Zu-
lassung von Frauen zum ordentli-
chen Universitätsstudium in Würt-
temberg erst 1904, in Sachsen
1906, in Thüringen 1907, in Hes-
sen und Preußen 1908 und in
Mecklenburg 1909 erfolgte. Man
muss allerdings genauer hinsehen.
Der bereits zitierte Satz „Es geht
ein geistiger Fortschritt vom Sü-
den aus“ trifft uneingeschränkt
auf Baden zu. Das Großherzog-
tum Baden hatte als erstes deut-
sches Land die gesetzlichen und
strukturellen Voraussetzungen für
eine Gleichstellung des höheren
Mädchen- mit dem höheren Kna-
benschulwesen schon im 19. Jahr-
hundert geschaffen. Der badische
Staat anerkannte das 1893 eröff-
nete erste deutsche Mädchengym-
nasium in Karlsruhe, das als
sechsjähriges humanistisches
Gymnasium konzipiert war und
mit dem Abitur abschloss. Eben-
falls in den 1890er Jahren ließ der
badische Staat Mädchen zu den
höheren Jungenschulen zu. Am 28.
Februar 1900 verfügte Baden
schließlich: „Frauen, welche ein
anerkanntes Reifezeugnis vorzule-
gen vermögen, sind versuchs- und
probeweise zur Immatrikulation
an den beiden Landesuniversitä-
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Frauen für ein wissenschaftliches
Studium derjenigen der Männer in
nichts nachsteht, gehört zu den ra-
dikalen Verfechterinnen des Frau-
enstudiums. An der ‚Querelle des
femmes’ beteiligten sich übrigens
keinesfalls nur Frauen. Einige
wichtige Beiträge stammen von
Männern, so zum Beispiel „De 
l’ Egalité des deux Sexes“ (Von
der Gleichheit der Geschlechter,
1673) des französischen Geistli-
chen und Gelehrten François
Poullain de la Barre (1647-1723).
Der vielleicht bedeutendste deut-
sche Beitrag zur ‚Querelle des
femmes’ bildet Christiane Leporin
Erxlebens „Gründliche Untersu-
chung der Ursachen, die das weib-
liche Geschlecht vom Studiren ab-
halten“ (1742), in der die gegen
die intellektuelle Bildung der
Frau vorgebrachten Argumente
ebenso scharfsinnig wie ironisch
dekonstruiert werden.

Die Argumente, mit denen gegen
weibliche Gelehrsamkeit polemi-
siert wird, sind ebenso vielfältig
wie langlebig: Frauen verfügten
von Natur aus über weniger Ver-
stand als Männer, und hätten des-
halb nie bedeutende wissenschaft-
liche Leistungen erbracht; sie
seien aufgrund ungünstiger physi-
scher und psychischer Vorausset-
zungen (schwache körperliche
Konstitution, ‚weiches Gehirn’,
seelische Instabilität, Emotionali-
tät) nicht in der Lage, sich konti-
nuierlich und mit Erfolg intellek-
tuell zu betätigen. Frauen seien
darüber hinaus von der Natur für
die Rolle der Mutter und Ehefrau
geschaffen worden, und da sie
ohnehin kein öffentliches Amt
ausüben dürften, sei ein Studium
nutzlos. Und schließlich: Gelehr-
tes Studium bedrohe die weibliche
Moral; Frauen an Universitäten
würden außerdem die männlichen
Studenten ablenken und vom
ernsthaften Studieren abhalten.
Demgegenüber betonen diejeni-
gen, die das Recht der Frauen auf
intellektuelle Bildung postulieren,
die Gottesebenbildlichkeit der
Frauen und deren den Männern
ebenbürtige Verstandesschärfe.

nachzugehen, sowie vor allem he-
rausragende individuelle Bega-
bung – die meisten berühmten
weiblichen Gelehrten galten als
‚Wunderkinder’, hatten meist be-
reits in jungen Jahren ihre außer-
ordentliche Befähigung für das
Studium unter Beweis gestellt –
bildeten die Voraussetzung dafür,
dass Frauen, ungeachtet ihres
Ausschlusses aus öffentlichen Bil-
dungsinstitutionen, sich profundes
Wissen aneignen und als Gelehrte
Anerkennung finden konnten.

D I E ‘QU ERELLE DES FEMMES’

Unter ‘Querelle des femmes’ ver-
steht man jene sich über Jahrhun-
derte erstreckende Debatte, in der
äußerst kontrovers darüber ge-
stritten wurde, ob Frauen grund-
sätzlich das Recht und die Fähig-
keit hätten, wissenschaftliche Bil-
dung zu erwerben. Aus der Viel-
zahl von Schriften, die sich für
das Frauenstudium stark machen,
können hier nur einige wenige
herausgegriffen werden. Zu den
frühesten Beiträgen zählt „Le
livre de la Cité des Dames“ (Das
Buch von der Stadt der Frauen,
1404/05) der ursprünglich aus Ita-
lien stammenden französischen
Schriftstellerin Christine de Pizan
(1364-1430), die in ihrem Werk an
jene mythischen und historischen
Frauen erinnert, die als Herrsche-
rinnen, Künstlerinnen oder Ge-
lehrte Hervorragendes leisteten.
Einer anderen Strategie bedient
sich die französische Philosophin
Marie le Jars de Gournay (1565-
1645), die in ihrer dem Karthesia-
nismus verpflichteten Schrift über
die Gleichheit von Mann und Frau
(„Egalité des Hommes et des
Femmes“, 1622) ein egalitäres
Geschlechterkonzept postuliert.
Auch Anna von Schurmann, wel-
che in ihrer Dissertation mit dem
Titel „Num foeminae christianae
conveniat studium litterarum“
(Ob einer christlichen Frau das
gelehrte Studium geziemt, 1648)
mit Hilfe einer Argumentation,
die sich des aristotelisch-schola-
stischen Konklusionsstils bedient,
beweist, dass die Befähigung der

Sie erinnern an weibliche Gelehrte
und heben zugleich hervor, dass
Frauen völlig andersgeartete Bil-
dungsvoraussetzungen hätten als
Männer und allein aus diesem
Grund in geringerem Maße in der
Lage seien, im wissenschaftlichen
Bereich Höchstleistungen zu er-
bringen. Dass Männer offenkundig
über größere körperliche Kraft
verfügten, lasse es naheliegend er-
scheinen, diesen die physisch an-
strengenden Arbeiten zu überlas-
sen, während die Frauen mit ihrem
zierlicheren Körperbau sich vor
allem für eine sitzende, intellektu-
elle Tätigkeit eigneten. Im Übrigen
sei das Studium auch dann nütz-
lich, wenn es nicht in ein öffentli-
ches Amt führe; es diene der sitt-
lichen Bildung und befähige Frau-
en ihre Rolle als Haushaltsvor-
stand, Mutter und Gattin besser
auszufüllen. Den immer wieder
vorgebrachten Vorwurf der grund-
sätzlichen Irrationalität von Frau-
en, versuchen die Vertreterinnen
eines frühneuzeitlichen Feminis-
mus dadurch zu entkräften, dass
sie sich in ihren Schriften um ein
wissenschaftstheoretisch fundiertes
methodisches Vorgehen bemühen.

Bis ins 20. Jahrhundert bilden ge-
lehrte Frauen die große Ausnahme.
Als ‚monstrum naturae’, gleicher-
maßen verachtet und bewundert,
gelten sie als singuläre Erschei-
nungen, die eine als natürlich pos-
tulierte Geschlechterordnung nicht
grundsätzlich in Frage zu stellen
vermögen. Ihr Vorbild, vor allem
jedoch der Mut und der Scharf-
sinn, mit dem sie ihre Rolle als
intellektuell gebildete Frau öf-
fentlich reflektierten, dürfte aller-
dings jene Frauen und Männer in-
spiriert haben, die seit der zweiten
Hälfte des 19. Jahrhunderts dafür
kämpften, dass auch die Angehö-
rigen des weiblichen Geschlechts
Zugang zu den akademischen In-
stitutionen erhielten. Bis univer-
sitär ausgebildete und wissen-
schaftlich tätige Frauen nicht mehr
als ‚Naturwunder’, sondern als
Selbstverständlichkeit betrachtet
wurden, vergingen dann allerdings
noch einmal gut hundert Jahre.

1.

In Gesprächen m it  Frauen wer-
den als ein H aupthindernis für
die akadem ische Laufbahn von
Frauen häufig die fehlenden
Vorbilder  und dam it  die fehlen-
de O r ient ierung an weiblichen
Biographiever läufen an der  U ni-
versität  genannt . Inzwischen
nehm en m ehr  Frauen als Män-
ner  ein Studium  auf – in dieser
H insicht  fehlt  es also nicht
m ehr  an Vorbildern; schon auf
Lehrstuhlebene, erst  recht  aber
in Leitungs- und hochschulpoli-
t ischen Entscheidungsgrem ien
allerdings sehr  wohl noch – bis
zur  gleichberecht igten Präsenz
von Frauen auch in diesen uni-
versitären Bereichen wird der
W eg wohl noch ein steiniger
bleiben. In 100 Jahren wurde
also noch längst  nicht  alles,
aber  doch sehr  vieles für  die
Frauen an den U niversitäten
erreicht . Blicken wir  nun zurück
und fragen als erstes nach der
Bedeutung der  bayer ischen Re-
form  von 1903.

D I E BEDEU T U N G DER BAYE-
RI SCH EN REFORM VON 1903

Am 21. September 1903 unter-
zeichnete Prinzregent Luitpold
mit einem knappen „Genehmigt“
eine Vorlage des Bayerischen
Kultusministeriums, nach der
„vom Wintersemester 1903/04 an
Damen, welche das Reifezeugnis
eines deutschen humanistischen
Gymnasiums oder eines deutschen
Realgymnasiums besitzen, zur Im-

ES FEH LT EN

D IE VO RBILD ER
Der steinige W eg der Frauen
zur universitären Gleichberechtigung
Von Eva Matthes
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im 19. Jahrhundert die Situation
gegenüber vergangenen Jahrhun-
derten gewissermaßen nochmals
verschärfte. War nämlich der Be-
such der Universität bis ins 19.
Jahrhundert hinein an keine spe-
zifischen staatlichen Zulassungs-
bedingungen gebunden, führte die
staatliche Institutionalisierung des
Schulwesens gekoppelt mit der
Einführung eines staatlich kon-
trollierten Berechtigungswesens
im Laufe der ersten Jahrzehnte
des 19. Jahrhunderts zum – zu-
nächst ausschließlich am humanis-
tischen Gymnasium erworbenen –
Abitur als Zugangsvorausset-
zung zum Universitätsstudium.
Die Etablierung eines Berechti-
gungswesens bezog sich aber bis
zum Ende des 19. Jahrhunderts
ausschließlich auf das höhere
Knabenschulwesen, so dass Frau-
en die ordentlichen Zugangsbe-
dingungen für ein Studium nicht
aufbringen konnten. Gleichzeitig
drängten jedoch im 19. Jahrhun-
dert zunehmend bürgerliche
Frauen in die Arbeitswelt. Den
Hintergrund hierfür bildete die
Erwerbslosigkeit und Armut un-
verheirateter Frauen in bildungs-
bürgerlichen Schichten; es handel-
te sich hierbei Ende des 19. Jahr-
hunderts immerhin um ca. 40 %
aller bürgerlichen Frauen. Ein
höherer Bevölkerungsanteil von
Frauen, ein durch längere Ausbil-
dungszeiten bedingtes späteres
Heiratsalter der Männer und zu-
nehmende Ehelosigkeit in den
höheren Ständen führten zu der
hohen Zahl lediger Frauen, die
auf einen eigenen Verdienst an-
gewiesen waren. Außerdem konn-
te die kleiner werdende und sich
von der Produktions- zur Kon-
sumgemeinschaft wandelnde bür-
gerliche Familie mithelfende Ver-
wandte nicht mehr gebrauchen
und ernähren, so dass sich für un-
verheiratete Frauen die Notwen-
digkeit ergab, in der Zeit zwi-
schen Beendigung der Schule und
einer eventuellen Eheschließung
berufstätig zu sein. Die Bildungs-
und Berufsmöglichkeiten für
Mädchen und Frauen waren aller-
dings sehr eingeschränkt. Nur die
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vater und Vormund, den Kauf-
mann S. Haßberger, das Gesuch
um Zulassung zur Abiturprüfung
an einem humanistischen Gym-
nasium einreichen. Sie war von
Gymnasiallehrern privat auf die
Prüfungsfächer des Abiturs vorbe-
reitet worden. 1898 bestand sie als
einziges Mädchen gemeinsam mit
27 Schülern das Abitur am staatli-
chen „Neuen Gymnasium“ in
Nürnberg. Die Neunzehnjährige
schnitt dabei am besten im deut-
schen Aufsatz ab. Kultusminister
Dr. von Landmann hatte anlässlich
dieses Gesuches vom Prinzregen-
ten Luitpold die Zustimmung er-
wirkt, „daß künftighin weibliche
Privatstudierende, welche die
bayerische Staatsangehörigkeit
besitzen, – vorbehaltlich des
Nachweises der entsprechenden
Vorbildung – an den bayerischen
Gymnasien zur Absolutorialprü-
fung zugelassen werden dürfen“.
Neben dem „Neuen Gymnasium“
in Nürnberg erhielt vor 1900 in
Bayern noch das humanistische
Maxgymnasium in München die
Erlaubnis, Frauen, die sich privat

vorbereitet hatten, am Abitur
teilnehmen zu lassen. Im Sommer
1903 legten am Max-Gymnasium
acht Mädchen gemeinsam mit den
Knaben das Abitur ab.

Zu einer Reform des höheren
Mädchenschulwesens kam es in
Bayern erst im Jahre 1911. Mit
seiner Mädchenschulreform –
dargelegt in seiner „Schulordnung
(SchO) mit Lehrplan für die hö-
heren Mädchenschulen in Bayern“
vom 8. April 1911 – blieb Bayern
durch bestimmte Einzelregelun-
gen weit hinter den anderen deut-
schen Ländern zurück. Diese Ein-
zelregelungen müssen uns hier
nicht im Detail interessieren, für
unseren Zusammenhang ist wich-
tig, dass nun nach der Klasse 3
der höheren Mädchenschule die
Angliederung von sechsstufigen
humanistischen und realistischen
Gymnasialkursen ermöglicht wur-
de – als Analogon zu den humanis-
tischen und realistischen Gymna-
sien im höheren Knabenschulwe-
sen. Oberreale Gymnasialkurse
wurden jedoch nicht eingerichtet.

Zwischen 1911 und 1917 wurden
in München, Nürnberg, Augsburg,
Ludwigshafen und Würzburg die
genannten Gymnasialkurse ge-
gründet. In kleinen und mittleren
Städten ließen sich eigene Mäd-

chengymnasialkurse, zumal in
schlechter Wirtschaftslage, nicht
finanzieren. Vor allem den Schü-
lerinnen, die nicht im Einzugs-
bereich großer Städte wohnten,
wurde deshalb 1919 die Aufnahme
an Knabengymnasien gestattet,
somit auch erstmals in Bayern
Mädchen der Zugang zu grund-
ständigen humanistischen Gymna-
sien und Oberrealschulen ermög-
licht.

Trotz der – deutschlandweit be-
trachtet relativ frühen Einführung
des Immatrikulationsrechts für
Frauen im Jahre 1903 hinkte
Bayern in gewisser Weise Preußen
hinterher, das zwar das Immatri-
kulationsrecht für Frauen erst im
Jahr 1908 einführte, jedoch in
diesem Jahr gleichzeitig sein hö-
heres Mädchenschulwesen grund-
legend reformierte und mit der
Gründung sog. „Studienanstalten“
den höheren Knabenanstalten
gleichwertige Bildungseinrichtun-
gen für Mädchen schuf. Die Etab-
lierung von zur allgemeinen
Hochschulreife führenden höhe-
ren Mädchenschulen und die Ge-
währung des Immatrikulations-
rechts gingen somit Hand in
Hand.

Die bayerische Reform von 1903
war also ein nur sehr begrenzter
Fortschritt, ein Zugeständnis, von
dem man hoffte, dass es ohne grö-
ßere Konsequenzen bleiben wür-

2.

de. Da im Jahr 1903 nur eine ver-
schwindende Minderheit deut-
scher Frauen ein Abiturzeugnis
nachweisen konnte, blieb den
allermeisten studierwilligen Frau-
en weiterhin nichts anderes übrig,
als – anstelle der Immatrikulation
– sich darum zu bemühen, als Hö-
rerin zugelassen zu werden. Im
Wintersemester 1903/4 besuchten
107 Hörerinnen und 29 Studentin-
nen die drei bayerischen Univer-
sitäten. Noch 1910/11 überstieg
die Gesamtzahl der Hörerinnen
(301) die der Studentinnen (236)
erheblich. Was hatte es mit den
„Hörerinnen“ auf sich? Kurz ge-
sagt: Die Institution der „Höre-
rin“ unterstreicht den Ausnahme-
charakter von Frauen an der Uni-
versität, die „Studentin“ erhebt
den Anspruch einer gleichberech-
tigten universitären Existenz. Der
Umgang von Münchner Universi-
tät und Ministerium mit dem Stu-
diengesuch der Engländerin Ethel
Gertrude Skeat aus dem Jahr 1896
macht den Status der „Hörerin“
deutlich: In dem Gutachten, das
der Senat der Universität Mün-
chen dem Ministerium vorlegte,
wurde diesem nahegelegt: „for-
mell nicht dem Frl. Skeat die Er-
laubnis zum Besuch von Vorle-
sungen zu erteilen [...], sondern
nur demjenigen Dozenten, bei
welchem sie Vorlesungen zu be-
suchen wünscht, [soll] die Befug-
nis eingeräumt werden, sie zuzu-
lassen“. Das Ministerium ließ
schließlich Ethel Gertrude Skeat
„ausnahmsweise“ zu „einzelnen
Vorlesungen“ zu, nicht ohne je-
doch ausdrücklich zu bemerken,
„daß die Genannte nicht als Stu-
dierende immatrikuliert, sondern
nur als Hörerin angenommen
werden kann und die Genehmi-
gung auf einzelne Vorlesungen
beschränkt und überdies an die
Voraussetzung der Einwilligung
der betreffenden Dozenten ge-
knüpft ist“. Mit dieser Formel
oder mit einem lapidaren „nicht
genehmigt“ entschied das Minis-
terium fortan über das Schicksal
der ersten Studienanwärterinnen.
Im Falle der Zulassung musste die
gesamte Prozedur – einen schrift-

lichen Antrag stellen, Vorbil-
dungsnachweise beilegen, den
Studienzweck begründen, ge-
wünschte Vorlesungen benennen –
zudem jedes Semester wiederholt
werden. Die fehlende Zulassungs-
berechtigung zwang auch nach der
Einführung des Immatrikulations-
rechts viele studierwillige Frauen
dazu, weiterhin Hörerinnen zu
bleiben. Die meisten der Hörerin-
nen waren Volksschullehrerinnen
bzw. Lehrerinnen an höheren
Mädchenschulen. Diese wollten
ihren in der seminaristischen
Ausbildung erworbenen Kenntnis-
stand erweitern.

Dem mit der Einführung des Im-
matrikulationsrechts für Frauen
verbundenen Anspruch auf uni-
versitäre Gleichberechtigung wur-
de auch noch dadurch entgegen-
gewirkt, dass Frauen zunächst
noch nicht zu den juristischen
und auf das Lehramt bezogenen
Staatsprüfungen zugelassen wur-
den. Auch immatrikulierte Frauen
hatten also den Status von „Aka-
demikern zweiter Klasse“. Zudem
blieb die formale Benachteiligung
der Studentinnen eingebettet in
frauenverachtende Anschauungen.
Quasi als Resümee meiner bishe-
rigen Ausführungen drängt sich
mir folgende, von manchen viel-
leicht als ketzerisch empfundene
Bemerkung auf: Jeder sog. Fort-
schritt aus Bayern bedarf einer
differenzierten Betrachtung ...

Im Folgenden will ich mich nun
der Frage zuwenden, warum (bür-
gerliche) Frauen im 19. Jahrhun-
dert an die Universitäten dräng-
ten und sich nicht mehr damit ab-
zufinden bereit waren, dass die
Universität –  wie über die ver-
gangenen Jahrhunderte hinweg –
eine Männerinstitution war.

DER KAMPF BÜ RGERLICH ER
FRAU EN U M DEN ZU GAN G ZU
DEN UN IVERSITÄT EN – U N T ER
BESON DERER BERÜ CKSICH T IGU N G
BAYERN S

Zunächst ist darauf hinzuweisen,
dass sich für studierwillige Frauen

Com plexus m aximus von Pao lo  Caller i
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Berufe der Gouvernante, Gesell-
schafterin und Lehrerin waren am
Ende des 19. Jahrhunderts für
ledige Frauen aus dem Bürgertum
zugänglich. Alle diese Positionen
waren schlecht bezahlt, die Tätig-
keit als Gouvernante oder Gesell-
schafterin bedeutete eine Stellung
zwischen Familienzugehörigkeit
und Dienstbotendasein. Aufgrund
der ungünstigen Heirats- und
Versorgungsmöglichkeiten wurde
die materielle Absicherung der
bürgerlichen Töchter zu einem
großen, bisher in dem Maße nicht
gekannten Problem. Die erste
bürgerliche Frauenbewegung, de-
ren Anfänge bis in die 40er Jahre
des 19. Jahrhunderts zurückreich-
ten, setzte sich intensiv mit der
„Jungfernproblematik“ auseinan-
der. Ihr Anliegen war es, die Si-
tuation der bürgerlichen Töchter
über eine qualifizierte Schul- und
Hochschulbildung sowie eine ih-
rem gesellschaftlichen Status an-
gemessene und anerkannte Er-
werbstätigkeit zu verbessern.
Auguste Schmidt verlangte bei
der Gründung des „Allgemeinen
Deutschen Frauenvereins“ in
Leipzig 1865 die Öffnung der
„Arena der Arbeit“ für die „höhe-
ren Töchter“. In diesem Sinne be-
schloss die Leipziger Frauenkon-
ferenz: „§ 1. Wir erklären die Ar-
beit, welche die Grundlage der
ganzen neuen Gesellschaft sein
soll, für eine Pflicht und Ehre des
weiblichen Geschlechts (und)
nehmen das Recht der Arbeit in
Anspruch und halten es für not-
wendig, dass alle der weiblichen
Arbeit im Wege stehenden Hin-
dernisse entfernt werden“. Auf
dieser Basis entstanden in vielen
Städten Frauenvereine. Am ent-
schiedensten trat der 1888 von
Johanna Kettler in Weimar ge-
gründete „Deutsche Frauenverein
Reform“ für die Zulassung „des
weiblichen Geschlechts zum Be-
such deutscher Universitäten“
und „in logischer Folgerung“ zu-
gleich auch für die Errichtung von
zur Hochschulreife führender
Mädchengymnasien ein. Im Okto-
ber 1891 formierte sich ein Münch-
ner Zweig des jetzt „Frauenbil-

rinnen an höheren Schulen. Die-
ser Verein war also weit zurück-
haltender als der Verein „Frauen-
bildungs-Reform“: Es wurden kei-
nerlei Forderungen auf Zulassung
zu allen akademischen Berufen
erhoben, vordringlich ging es um
die Schaffung von erweiterten Be-
rufsmöglichkeiten für Frauen, we-
niger um den Gedanken der Frau-
enemanzipation. Allerdings wurde
auch deren Petition auf Gründung
eines Mädchengymnasiums (1895)
vom bayerischen Staat abschlägig
beschieden. Der Verein ließ aller-
dings nicht locker und richtete
weitere Petitionen an den bayeri-
schen Landtag. Schließlich erlaub-
te die bayerische Regierung im
Jahr 1900 die Einrichtung von
dreijährigen Gymnasialkursen,
erteilte aber der angestrebten
Gründung eines achtjährigen hu-
manistischen Vollgymnasiums für
Mädchen eine Absage. Der öf-
fentliche Druck aus Kreisen des
Bürgertums auf den bayerischen
Staat hielt allerdings an. Dieser
versuchte sich schließlich mit der
Reform von 1903 Luft zu ver-
schaffen – wie halbherzig diese
Reform war, habe ich bereits dar-
gelegt.

GEGEN ST IMMEN ZUR AKADE-
MISCH EN BI LDUN G VON FRAUEN

Wir haben inzwischen gehört, wa-
rum es Initiativen für eine akade-
mische Bildung von Frauen gab –
es gab allerdings auch viele Ge-
genstimmen. Ganz entscheidend
war hierbei immer die Konkur-
renz, die Männer durch die Frau-
en fürchteten. Scharfe Gegner
einer akademischen Bildung für
Frauen waren von daher vorrangig
Gymnasiallehrer und Ärzte. Ers-
tere fürchteten, dass Frauen, die
bisher den Volksschullehrerinnen-
beruf erlernten, in die höhere
Laufbahn der Gymnasiallehrerin
drängen würden. Ärzte hatten die
Konkurrenz bereits durch im Aus-
land ausgebildete und im Deut-
schen Reich praktizierende Ärz-
tinnen zu spüren bekommen. Den
Gegnern ging es also nie aus-
schließlich um die Frage, ob Frau-

fentlich eine ähnliche Aussage zu
tätigen, sind damit verbundene
Ängste und – quasi als Entlastung
– das Weibliche betonende Erwar-
tungshaltungen gegenüber Frauen
durchaus präsent, und können
auch heute noch sehr viele Hoch-
schullehrerinnen ihre individuel-
len Bestätigungen hierzu beitra-
gen.

„Beim Kultusministerium harren
verschiedene Eingaben von ‚Da-
men’ um Zulassung zum Studium
an Gymnasien und Universitäten.
Hoffentlich wird der Minister die
Gesuche ablehnend bescheiden.
Je mehr Frauenzimmer höhere
Schulen besuchen, um so mehr
steht die Männlichkeit  der Stu-
denten in Gefahr, insoferne als
sie vor lauter Rücksichten gegen
das weibliche Geschlecht zu dul-
denden Eunuchen werden. Der-
jenige Staat, in dem die Weiber
professions- oder sportmäßig in
die polit ischen und wissenschaft-
l ichen Berufe hineinpfuschen, ist
dem Untergange geweiht, dafür
liefert  die Geschichte Beispiele.
Die Männer haben ohnehin unter
sich genug oder schon zu viel
Konkurrenz, also können sie die
weibliche Konkurrenz nicht mehr
brauchen ... D ie Ausbreitung des
Frauenstudiums ist  ein gemeinge-
fährlicher Unfug, die Frau hat
vermöge ihrer natürlichen Veran-
lagung und Bestimmung nicht
den Beruf des Mannes, ... D ie
Frauen gehören nicht in die Hör-
säle der Hochschulen und ins
Gymnasium.“ (Neue Bayerische
L andeszeitung, 18. Januar 1900)

D IE W EIT EREN T W ICKLUN G
DES FRAUEN ST UDIUMS VON 1903
BIS ZUM EN DE DER N S- ZEIT

Doch trotz aller Proteste – die
Reform von 1903 wurde von vie-
len als Anspruch der Mädchen auf
wissenschaftliche Bildung verstan-
den. In den ersten Jahren studier-
ten mehr als die Hälfte der Frau-
en Naturwissenschaften, doch
wuchs der Anteil bald nicht mehr
so schnell wie in den Geisteswis-
senschaften. An den theologischen

en zum Studium berechtigt seien,
vielmehr stand die Ausübung
eines akademischen Berufs im
Mittelpunkt der Auseinander-
setzungen. Die Männer reagierten
auf die Gefährdung ihrer Allein-
vertretungsansprüche nach dem
Motto: „Wo Gleichheit [und damit
Konkurrenz; E. M.] droht, muss
Natur her!“ Es ging also darum zu
„beweisen“, dass ein Universitäts-
studium der Natur der Frau wi-
derspricht. Theodor von Bischoff
(1807-1882), ein im In- und Aus-
land anerkannter Anatom und
Physiologe, der an der Universität
München lehrte, war einer der
ersten, der aus Ergebnissen der
vergleichenden Gehirn- und Schä-
delanatomie die intellektuelle
Unzulänglichkeit von Frauen für
ein Studium und die Ausübung
eines akademischen Berufes
folgerte.

„Es fehlt  dem weiblichen Ge-
schlechte nach göttl icher und na-
türlicher Anordnung die Befähi-
gung zur Pflege und Ausübung
der Wissenschaften und vor A l-
lem der Naturwissenschaften und
der Medicin. Die Beschäftigung
mit dem Studium und der Aus-
übung der Medicin widerstreitet
und verletzt  die besten und edel-
sten Seiten der weiblichen Natur,
die Sittsamkeit , Schamhaftigkeit ,
Mitgefühl und Barmherzigkeit ,
durch welche sich dieselbe vor
der männlichen auszeichnet. Die
Bildung weiblicher Ärzte läßt
sich mit unseren staatlichen Ein-
richtungen auf Schulen und Uni-
versitäten nicht vereinigen. Ihre
Theilnahme an dem an denselben
ertheilten Unterricht stört  und
hindert denselben in unerträgli-
cher Weise, und gefährdet das
sit t l iche Wohl der männlichen
Theilnehmer auf das allerschlim-
mste. Die Überladung des ärztl i-
chen Standes mit unbefähigten
halbgebildeten weiblichen Hand-
werkern, wie sie allein von dem
weiblichen Geschlechte zu erzie-
hen sind, hemmt und stört die
Fortbildung der ärztl ichen Wis-
senschaft und Kunst auf das
Schädlichste.“ Seine zentrale

3.

4.

dungs-Reform“ genannten Vereins.
Münchner Vorstandsmitglied wur-
de die Juristin Anita Augspurg.
Der Verein forderte die Zulassung
von Frauen zu nahezu allen aka-
demischen Berufen (außer dem
Richter- und dem Pfarramt). 1892
richtete der Verein an den Peti-
tionsausschuss des Bayerischen
Landtags einen Antrag auf Errich-
tung eines Mädchengymnasiums.
Der Antrag wurde als „nicht ge-
eignet zur Erörterung, da ein Be-
dürfnis zur Errichtung solcher An-
stalten nicht vorliegt“, abgewie-
sen. Erfolgreich war der – überre-
gional agierende – Verein 1893
jedoch mit der Errichtung eines
humanistischen Mädchengymna-
siums in Karlsruhe – ich habe auf
dieses bereits Bezug genommen.

Konnten die Bestrebungen des
Vereins „Frauenbildungs-Reform“
noch als Initiativen von Feminis-
tinnen abgetan werden, gelang
dies dem bayerischen Staat ge-
genüber anderen Initiativen schon
schwerer. Der Münchner „Verein
zur Gründung eines Mädchen-
gymnasiums“, 1894 von 17 Initia-
toren gegründet, wurde bereits
zwei Monate später von 122 Mit-
gliedern, im Jahre 1900 von der
doppelten Zahl sowie von mehre-
ren Frauenvereinen unterstützt.
Zu den Gründungsmitgliedern
zählten u. a. Hochschulprofesso-
ren, ein Stadtschulrat, ein stadtbe-
kannter Dichter sowie Lehrerin-
nen. In einem Begleitschreiben
wurde auf die Dringlichkeit der
Einrichtung hingewiesen: Viele
Frauen müssten inzwischen ihren
Lebensunterhalt selbst verdienen,
nicht alle könnten aber in mecha-
nischen, kaufmännischen oder
kunstgewerblichen Berufen tätig
sein. Frauen aus höhergebildeten
Kreisen fehlten zu diesen Er-
werbszweigen teils die körperli-
chen Vorbedingungen, teils sei
ihnen eine geistige Begabung ver-
liehen, die sie zu Lebensstellun-
gen auf der Grundlage einer hö-
heren wissenschaftlichen Ausbil-
dung befähigten. Gedacht wurde
an Assistentinnen in Fabriken,
Elektrotechnikerinnen und Lehre-

Sorge: „Diese Überladung mit
weiblichen ärztl ichen Handwer-
kern, unter gleichzeitig unaus-
bleiblicher Verdrängung männli-
cher Ärzte, gefährdet das sanität-
l iche Wohl des Staates im Frie-
den und Kriege auf die bedenk-
lichste Art“. (B ischoff, T.: Das
Studium und die A usbildung der
Medicin durch Frauen 1872)

Die Schriftstellerin und Frauen-
rechtlerin Hedwig Dohm hielt von
Bischoff folgerichtig Konkurrenz-
angst entgegen.

„Sind die Männer wirklich das
höhere Geschlecht, das heißt, mit
höheren Kräften für alle die Fä-
cher begabt, von denen sie die
Frauen ausschließen, so brauchen
sie doch die Concurrenz nicht zu
fürchten, im Gegentheil , die
Frauen werden ihnen zur Folie
dienen; sind ihre Kräfte aber
nicht höher, so setzen sie sich
dem Verdacht aus, daß sie die
Frauen einsperren, damit diesel-
ben ihnen die Preise nicht ver-
derben, und ihr Verhalten wird
zur Gewaltthat, zur widerrechtli-
chen Aneignung eines Monopol“.
(Dohm, H.: Die wissenschaftliche
Emancipation der Frau 1874)

Weitere Stellungnahmen, wie die
von  Prof. Dr. med Lewin, zeigten
die Befürchtungen der Männer,
dass sie wissenden Frauen, Aka-
demikerinnen gegenüber keine
Erregbarkeit, keine sexuelle Lust
mehr verspüren könnten, da hier-
für ein Gefühl der Unterlegenheit
der Frau wohl unverzichtbar er-
scheint.

„Eine Frau, die über die Anato-
mie der Geschlechsteile nicht
allein des Weibes, sondern auch
des Mannes orientiert  ist  und
über das Mysterium des Ge-
schlechtsaktes ohne Erröten
sprechen kann, wird den Mann,
wann nicht immer abstoßen, so
doch immer kalt  lassen“. (Prof.
Dr. med L ewin 1897)

Auch wenn heute wohl kein Mann
in Deutschland mehr wagte, öf-
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Angst einjagt, macht folgende
Aussage deutlich: „Die unver-
meidliche Folge des weiblichen
Massenstudiums und das Eindrin-
gen der Frau in alle männlichen
Berufe sind Blaustrumpfkultur
und Frauenherrschaft.“ Auch aus
dem Deutschen Studentenwerk
erhoben sich Stimmen, den Anteil
weiblicher Studierender deutlich
einzugrenzen. Diese Stimmungs-
mache gegen das Frauenstudium,
verbunden mit der schlechten
Wirtschaftslage und der hohen
Akademikerarbeitslosigkeit, führ-
te Anfang der 30er Jahre zu einem
deutlichen Rückgang der Zahl
weiblicher Studierender (war de-
ren Anstieg gegenüber der Zahl
männlicher Studierender in der
Weimarer Republik zunächst
überproportional hoch gewesen,
so war nun auch der Rückgang
überproportional hoch).

Einen nochmaligen Schub erhielt
diese Entwicklung durch das von
den Nationalsozialisten am 25.
April 1933 erlassene „Gesetz ge-
gen die Überfüllung deutscher
Schulen und Hochschulen“ mit
der entsprechenden Ausführungs-
verordnung mit konkreten Zah-
lenangaben Ende des Jahres, am
28. 12. 1933. Die Verordnung
trennte für den Abiturjahrgang
1934 Abitur und Hochschulreife
voneinander. Letztere, und damit
die Möglichkeit zu studieren,
sollten vom Abiturjahrgang 1934
höchstens 15.000 Abiturienten
erhalten, wobei darunter in kei-
nem Land mehr als 10%  Mädchen
sein durften. Mit diesem ge-
schlechtsspezifischen Numerus
Clausus enthielt die Verordnung
eine eklatante Schlechterstellung
der weiblichen Abiturienten ge-
genüber den männlichen. Denn
sie bedeutete, dass von zu er-
wartenden 40.000 Abiturienten
(30.000 Männer und 10.000 Frau-
en) zwar jeder zweite männliche
Abiturient, aber nur jede siebte
Abiturientin die Hochschulreife
und damit einen Studienplatz er-
halten würde. Bayern durfte nach
der Durchführungsverordnung
insgesamt 1670 Studienplätze

einer in aller Öffentlichkeit ge-
führten Kampagne gegen das
Frauenstudium mündete. Hierbei
wurde häufig auf die Argumen-
tation des Berliner Gynäkologen
Professor Ernst Bumm Bezug
genommen, der mit einer vielbe-
achteten Rektoratsrede im Jahre
1917 die Gegner mit neuer Muni-
tion aus dem alten Repertoire
versorgte. Die „stärkere Erregbar-
keit“, die insgesamt psychische
Labilität der Frau, ihre „sexuelle
Bindung“ behinderten ihre geisti-
gen Fähigkeiten. „Der vollen dau-
ernden Hingabe ans Werk wirft
sich der Körper entgegen“. Wenn
die Frauen nicht mehr von den
Universitäten ausgeschlossen wer-
den könnten, dann müsse zumin-
dest versucht werden, ihre Zahl zu
begrenzen. 1926 beruft sich etwa
die „Nürnberger Zeitung“ in
einem Bericht über „Das Schick-
sal weiblicher Akademiker“ aus-
drücklich auf Professor Bumm.
Der Artikel endet mit dem Vor-
wurf: „von zehn akademisch ge-
bildeten Frauen empfängt das
Land nur sechs Kinder, während
es nahezu 40 erhalten würde,
wenn die studierten Frauen den
anderen glichen“. In den Jahren
der Weltwirtschaftskrise ver-
schärfte sich die Polemik gegen
das Frauenstudium zunehmend. In
dem 1932 veröffentlichten Pam-
phlet des promovierten Juristen
Manfred Rompel „Die Frau im
Lebensraum des Mannes“ wurden
die Studentinnen als die Schuldi-
gen für die auch unter Akademi-
kern wachsende Arbeitslosigkeit
ausgemacht. Das Abitur sei für sie
zur „Modesache“ geworden. Mas-
siv kritisiert Rompel die Öffnung
der höheren Lehranstalten für die
Mädchen. Es finden sich die uns
bereits vertrauten Argumenta-
tionsmuster: Wo Konkurrenz
droht, muss Natur her. Und so
heißt es bei Rompel dann auch:
Durch die immer stärkere Anglei-
chung an das Vorbild der männli-
chen Bildung werde „im Mädchen
der Trieb zur Weichheit, Zärtlich-
keit und Hingabe gehemmt oder
verdrängt.“ Worum es ihm eigent-
lich geht bzw. was ihm im Letzten

mestern studierten und diffamier-
te sie als „Kriegsgewinnlerinnen“:

„Jede Studentin, die neben uns
sitzt  oder arbeitet , sagt es uns:
‚Ihr seid die Dummen gewesen!’,
Nicht mit Worten, nein ‚bloß’
durch die Tatsache ihrer Gegen-
wart, ‚bloß’ durch die Tatsache,
daß sie viel  viel  [ ...]  weiter ist ,
als sie sein dürfte“.

Die Weimarer Republik brachte
die Frauen auf ihrem Weg zur
Gleichberechtigung ein entschei-
dendes Stück voran. Am 12. No-
vember 1918 erhielten die Frauen
per Dekret des Rates der Volks-
beauftragten das allgemeine,
gleiche, aktive und passive Wahl-
recht. Im Art. 109 der Weimarer
Reichsverfassung von 1919 heißt
es: „Alle Deutschen sind vor dem
Gesetz gleich. Männer und Frauen
haben grundsätzlich die gleichen
staatsbürgerlichen Rechte und
Pflichten“. Diese Bestimmung
wurde zur Grundlage der Zulas-
sung von Frauen zu Berufen im
Öffentlichen Dienst und in der
Rechtspflege. Diese Entwicklun-
gen und erweiterte Möglichkeiten,
das Abitur zu erwerben, führten
in der Weimarer Republik zu
einer deutlichen Zunahme der
weiblichen Studierenden. Auch
die soziale Herkunft veränderte
sich im Verlauf der Weimarer
Republik; allmählich kamen auch
Töchter aus den Mittelschichten
an die Hochschulen. Doch obwohl
die weiblichen Studierenden im
Durchschnitt aus besser gestellten
Schichten kamen als ihre männli-
chen Kommilitonen, war ihre
materielle Situation im allgemei-
nen schlechter. Der monatliche
Wechsel für die studierende Toch-
ter fiel in der Regel niedriger aus
als für den Sohn, und die Aussich-
ten auf Stipendien oder Darlehen
waren für Frauen wesentlich ge-
ringer.

Je normaler im Laufe der Jahre
das Erscheinen von Studentinnen
in den Hörsälen wurde, desto stär-
ker formierte sich auch wieder
der Widerstand, der schließlich in
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und juristischen Fakultäten stu-
dierten wegen ihrer beruflichen
Perspektivlosigkeit fast keine
Frauen. Erst 1922 wurden Frauen
zum Referendariat und zur Staats-
prüfung für den höheren Justiz-
und Verwaltungsdienst zugelassen.
Auch das Medizinstudium blieb
schließlich hinter dem Studium an
der philosophischen Fakultät zu-
rück, an der allerdings bis in die
20er Jahre hinein vorrangig „Hö-
rerinnen“ studierten, die nicht
promovieren durften. Diese waren
meist seminaristisch ausgebildete
Lehrerinnen, die ihren Wissens-
stand für ihren Unterricht an hö-
heren Mädchenschulen erweitern
wollten.

Die soziale Herkunft der Studen-
tinnen konzentrierte sich auf die
Beamtenschaft und die freien Be-
rufe. Ihre Väter waren Professo-
ren, Gymnasiallehrer, Rechtsan-
wälte, Ärzte, Fabrikanten oder
Rittergutsbesitzer, die sich ein
Studium ihrer Töchter leisten
konnten. Die Motive für ein Stu-
dium und die Fächerwahl waren
unterschiedlich. Sie reichten von
dem Wunsch, einer wissenschaftli-
chen Neigung nachzugehen über
die Absicht, einen akademischen
Beruf außerhalb der Universität
zu ergreifen bis zu dem Anliegen,
die Zeit bis zur Ehe sinnvoll
auszufüllen. Manche brachen ihr
Studium mit der Heirat oder der
Geburt eines Kindes ab.

Bald nach 1903 schlossen sich Stu-
dentinnen zu eigenen Interessen-
vertretungen zusammen; zwischen
1904 und 1914 entstanden zahlrei-
che deutsche Dachverbände ver-
schiedenster konfessioneller und
politischer Ausrichtung. 1905 und
1906 entstanden in München und
Würzburg, ab 1920 auch in Erlan-
gen Vereinigungen studierender
Frauen. Diese Studentinnenver-
einigungen betrieben Fortbildung,
übten sich im freien Sprechen und
Diskutieren, öffentlichem Auftre-
ten und Leiten von Versammlun-
gen. Sie leisteten Studienbera-
tung, halfen bei der Wohnungs-
suche und gewährten finanzielle

Unterstützung aus ihren Leih-
und Hilfskassen. Dass die Studen-
tinnenvereinigungen allerdings
nicht grundsätzlich besser waren
als die ihrer männlichen Kommi-
litonen macht der Bericht Elisa-
beth Flitners (geb. 1894 in Jena)
über ihr „Frauenstudium im Ers-
ten Weltkrieg“ deutlich.

„Wenige Tage nach der Immatri-
kulation bekam jeder Neuling
schrift l iche Einladungen von den
studentischen Frauenverbindun-
gen zur Teilnahme an einer Sit-
zung und zur Mitgliedschaft. Um
mir ein Bild zu verschaffen,
nahm ich mehrere Einladungen
wahr. Man wurde in den üblichen
Ablauf des Abends eingereiht und
konnte Stil  und Inhalt  des Ve-
reins kennenlernen. Am penetran-
testen steht mir ein deutschnatio-
naler Club vor Augen. Jede Teil-
nehmerin hatte ein Seidel Bier
vor sich stehen, die Chargierten
trugen bunte Mützen und Schär-
pen; es wurde ‚Salamander rei-
ben’ kommandiert und patrio-
tisch gesungen.“ (Flitner 1988, S.
159)

In Erlangen bestand von 1921 bis
1926 der „Bund Deutscher Stu-
dentinnen“, eine korporierte Ver-
einigung mit dem Wahlspruch
„Tätig und treu“ und eigenen
Farben, in dessen Satzung es hieß:
„Jüdinnen können nicht aufge-
nommen werden.“

Nicht selten versuchten die ersten
Studentinnen durch Anpassung an
die Sitten und Gebräuche, ja
selbst an die Kleidung der männli-
chen Kommilitonen als das „ande-
re Geschlecht“ an der Universität
nicht aufzufallen, ihren Ge-
schlechtscharakter – zumindest
innerhalb des wissenschaftlichen
Bereiches – zu neutralisieren.
Aufschlussreich ist auch folgende
Aussage Elisabeth Flitners: „Als
in unserem Freundeskreis bekannt
wurde, daß ich Abitur machen und
studieren wolle, verblüffte uns
Otto Herbig, der Maler, durch den
[...] Ausruf: ,Wie schade!’ und
begründete sein Bedauern auf

Fragen hin mit: ‘Da wird man [er
meinte allerdings nur: frau; E. M.]
doch so häßlich’.“ (Flitner 1988,
S.153).

Während des Ersten Weltkriegs
stieg die Zahl der studierenden
Frauen relativ stark an – in Würz-
burg etwa lag er bei ca. 25% , ob-
gleich nicht nur Studenten Kriegs-
dienst leisteten, sondern auch Stu-
dentinnen in Hilfsorganisationen
wie dem Roten Kreuz oder in
Rüstungsbetrieben arbeiteten. Die
Studienbedingungen verschlech-
terten sich deutlich unter den Fol-
gen des Ersten Weltkriegs.

„Als ich im Herbst 1917 nach
München kam, saßen in den Hör-
sälen Frauen und Kriegskrüppel.
Die Studenten hungerten und
froren in ihren schlecht geheizten
Buden und in den schlecht ge-
heizten Hörsälen und Bibliothe-
ken.“ (ehemalige Studentin Julie
Meyer-Frank )

Auch fürchteten die Studenten
während der Jahre des ersten
Weltkriegs verstärkt die weibliche
Konkurrenz.

„In Heuschreckenschwärmen fal-
len die weiblichen ‚Berechtigten’
über die deutschen Universitäten
her, seitdem die männlichen Be-
rechtigten in vielen Tausenden
sich aufgemacht haben, dem Va-
terlande Gut und Leben zu wei-
hen [...]  Während sich die Elite
der deutschen Männerschaft vor
dem Feind verblutet, besetzen da-
heim die Weibchen die Kollegien-
bänke, um die gelehrten Berufs-
arten zu feminisieren.“ (A dam
Röder in der Süddeutschen Con-
servativen Correspondenz  12. Mai
1916)

1918 bis 1920 wurden in Würzburg
„Zwischensemester“ eingerichtet,
damit Kriegsheimkehrer die ver-
lorenen Semester schneller nach-
holen konnten. In der Würzburger
Universitätszeitung beklagte sich
1919 ein Student, dass auch Frau-
en als „unfaire Konkurrentinnen“
der Männer in diesen Zwischense-
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Auch die bereits in den Kriegsjah-
ren und auch noch in den Nach-
kriegsjahren – aus Mangel an
männlichen Kollegen – erfolgte
Steigerung der Zahl der Hoch-
schuldozentinnen trug keine
Früchte. Die meisten von ihnen
erhielten – trotz Habilitation –
keinen Lehrstuhl; sie wurden nach
Rückkehr der Männer von diesen
wieder verdrängt. In diesem Zu-
sammenhang ist die zwischen dem
Wintersemester 1953/54 und dem
Wintersemester 1955/56 durchge-
führte repräsentative Erhebung
des Soziologen Hans Anger an
den Universitäten Bonn, Frank-
furt/M., Heidelberg und Kiel auf-
schlussreich. 138 Hochschullehrer
wurden unter anderem zu den
Themen „Die Frau als Studentin“
und „Die Frau als Dozentin“ be-
fragt. Ausgangspunkt für diese
Befragung war die extreme Sel-
tenheit weiblicher Hochschulleh-
rer. Die fachlichen Leistungen der
Studentinnen wurden im Ver-
gleich zu den Studenten – in be-
kannter Weise – dahingehend ein-
geschätzt, „daß ‚rein intellektuelle
Fähigkeiten’ geringer oder selte-
ner seien, ‚abstraktes Denken’,
‚jedes Denken überhaupt’ liege
ihnen nur weniger, es mangele an
‚Kritikfähigkeit’, ‚Erfindungsga-
be’‚ ‚Einfällen’ ‚wissenschaftlicher
Phantasie’, sie seien ‚schüchter-
ner’, nicht ‚selbständig’ genug und
hätten weniger ‚Initiative’“ (An-
ger 1960, S. 475f.). Markanter
noch als diese Einschätzungen wa-
ren die Aussagen über die weib-
lichen Kollegen.

„Die akademische Tätigkeit  ist
eine vorwiegend abstrakte und
liegt deshalb der Frau nicht so;
auch die intellektuellen Bezie-
hungsverknüpfungen liegen ihr
nicht. Die Notwendigkeit  der
Autorität  mag der Frau auch
Schwierigkeiten bereiten. Der
Mann kann bis ins hohe A lter hi-
nein eine intellektuelle Steige-
rung erfahren. Die Frau neigt bei
wachsendem Alter zur Ruhe und
Seßhaftigkeit . In jungen Jahren
wird sie sicher sehr Gutes leisten,
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vergeben, also höchstens 167 an
Frauen. Allerdings hob der
Reichserziehungsminister, Bern-
hard Rust, die Verordnung bereits
am 9. Februar 1935 wieder auf, sie
hatte also nur für die Abiturien-
ten und Abiturientinnen des Jahr-
gangs 1934 gegolten. Trotzdem
hielt die Talfahrt der Zahl der
Studierenden beiderlei Ge-
schlechts, allerdings wieder über-
proportional des weiblichen Ge-
schlechts, noch bis Ende der 30er
Jahre an. Hierzu trug nicht zuletzt
die seit 1933 nochmals deutlich
verstärkte Stimmungsmache gegen
studierwillige und studierende
Frauen bei, die der nationalsozia-
listischen Ideologie korrespon-
dierte. Diese war generell antiin-
tellektualistisch; für die Frauen
sah sie den Beruf der Hausfrau
und Mutter vor. Das Gesetz gegen
das „Doppelverdienertum“ er-
schwerte die Berufstätigkeit ver-
heirateter Frauen, zugleich wurde
Frauen der Beruf als Richterin
und als Staatsanwältin verschlos-
sen, 1934 verheirateten Ärztinnen
die Kassenzulassung entzogen.
1935 wurde ein halbjähriger Ar-
beitsdienst für Abiturientinnen
mit Studienabsichten Vorausset-
zung für die Immatrikulation. Die
Stipendienvergabe an Studentin-
nen wurde nochmals deutlich ein-
geschränkt.

Zur Reduktion weiblicher Studie-
render trug nicht zuletzt auch das
„Gesetz zum Schutz des deut-
schen Blutes und der deutschen
Ehre“ und der weiteren „Nürn-
berger Gesetze“ vom 15. Septem-
ber 1935 bei, mit deren Anwen-
dung die Zulassung von Studen-
tinnen und Studenten jüdischer
Herkunft zu Promotion und
Staatsprüfungen untersagt wurde.
Der Anteil der „nichtarischen“
Studentinnen an der Gesamtzahl
der studierenden Frauen war etwa
dreimal so hoch wie bei den
männlichen Studierenden. Den
Hintergrund hierfür bildete, dass
das jüdische Bürgertum, der Mäd-
chen- und Frauenbildung über-
durchschnittlich aufgeschlossen
gegenüberstand. Dementspre-

gung durch eine weitgehende Ein-
schränkung des Frauenstudiums
zugunsten der aus der Gefangen-
schaft zurückkehrenden Männer
ausgeglichen werden.“ (Jurastu-
dent A lbert Bauer)

„Glauben Sie wirklich, daß Ihre
Kommilitoninnen sich einbilden,
Ihre R ivalinnen zu sein oder zu
werden? Ein Wort [ ...]  zu Ihrer
Beruhigung: Eine Frau, sie mag
noch so intell igent und hoch-
schulgebildet sein, wird sich –
gerade wenn sie wirklich klug ist
– nie anmaßen zu denken, sie
könnte einen ebenso klugen
Mann ausstechen. Wenn sie aber
wirklich tüchtiger sein sollte,
wollen Sie dann der Tüchtigen
nicht freie Bahn gewähren? Wenn
Sie es aber mit ‚weniger Tüchti-
gen’ zu tun haben, dann bedeuten
Sie [sic!] Ihnen ohnehin allen
keine R ivalin!“ (Dok torandin
Elli Z ink l)

Die Diskussion zeigt deutlich, wie
sehr sich letztlich alles um Kon-
kurrenzangst dreht. Frauen müs-
sen letzen Endes tüchtiger sein als
Männer, wenn sie ebenso erfolg-
reich sein wollen. Nicht nur in der
studentischen Presse entbrannte
eine über Jahre hinweg geführte
Kontroverse über ‚das Frauen-
studium’ schlechthin, in der den
Frauen vielfach das Recht auf ein
Studium vollständig abgesprochen
wurde. Trotz der im Grundgesetz
verankerten Gleichberechtigung
der Geschlechter (Art. 3/Abs. 2
GG) wurden in den 50er Jahren
traditionelle Rollenbilder propa-
giert und der Beruf der Frau zur
Hausfrau und Mutter betont. Die-
se gesellschaftliche Grundeinstel-
lung blieb nicht ohne Wirkung:
Der Frauenanteil an den Studie-
renden ging zurück, zumal auch
die Berufschancen für Akademi-
kerinnen als sehr schlecht einge-
schätzt wurden. Hatte etwa der
Studentinnenanteil an der Univer-
sität Erlangen 1946/47 noch 23 %
betragen, so sank er in den 50er
Jahren auf 16 % . In München und
Würzburg lag er noch deutlich
niedriger.

aber auch physisch ist  der Beruf
zu anstrengend für sie, deshalb
haben wir kein Angebot seitens
der Frauen.“ (A nger 1960, S.479) 

Mangelnde Präsenz von Frauen
auf Professuren und Lehrstühlen
wurde als naturgegeben interpre-
tiert, der natürlichen Bestimmung
der Frau entsprechend. Die Vor-
urteile, die die Studentinnen er-
lebten, aber nach wie vor auch die
Aufgabe des Studiums mit der
Eheschließung führten zu deutlich
höheren Abbruchquoten als die
ihrer männlichen Kommilitonen.
In einer Studentinnenbefragung
um 1960 finden sich Aussagen wie:
„Studentinnen werden nicht als
echte Studierende angesehen; von
der Mehrzahl belächelt; es gibt
immer noch viele Professoren, die
Mädchen [...] nicht für voll neh-
men. Das habe ich selbst erlebt;
Ja, ich habe mich immer sehr
durcheinanderbringen lassen,
wenn man mich nicht ernst nahm;
Wenn man seine geistige Persön-
lichkeit immer wieder beweisen
muß, sich immer wieder gegen
Vorurteile wehren muß, kann
einen das schon mürbe machen;
Es ist schwer, Achtung zu errin-
gen.“ (Gerstein 1965 , S. 88f.)

Mitte der 60er Jahre wurde die
Bildungspolitik zu einem zentra-
len öffentlichen Thema. Auslöser
war die 1964 von Georg Picht
veröffentlichte Schrift „Die deut-
sche Bildungskatastrophe“, in der
er darlegte, wie sehr das deutsche
Bildungswesen im internationalen
Vergleich zurückgeblieben sei und
– um die Wettbewerbsfähigkeit
der Bundesrepublik Deutschland
zu erhalten – eine deutliche Stei-
gerung höherer Bildungsabschlüs-
se anmahnte. Großes Aufsehen
erregte auch Ralf Dahrendorfs
1965 veröffentlichte Schrift „Bil-
dung ist Bürgerrecht“, in der er
betonte: „Es darf keine systemati-
sche Bevorzugung oder Benach-
teiligung bestimmter Gruppen
aufgrund leistungsfremder Merk-
male wie soziale Herkunft oder
wirtschaftliche Lage geben“ (S.
22). In diesem Kontext entstanden

5.

chend war auch der Anteil jüdi-
scher Akademikerinnen relativ
hoch. Mit dem Gesetz „Zur Wie-
derherstellung des Berufsbeam-
tentums“ vom 7. April 1933 wur-
den Jüdinnen aus ihren univer-
sitären Ämtern oder aus ihren
beruflichen Positionen vertrieben.
Manche konnten sich in die Emi-
gration retten und dort die wis-
senschaftliche Laufbahn begin-
nen, die ihnen in Deutschland
versagt blieb. Einige erhielten
Rufe an ausländische Universi-
täten. Von den 58 Wissenschaft-
lerinnen, die 1933 in Deutschland
an Universitäten als Dozentinnen
lehrten, ging ein sehr hoher Anteil
ins Exil, andere wurden deportiert
und in den Vernichtungslagern
ermordet.

Unter den „arischen“ Frauen gab
es – wie auch unter den männli-
chen Studenten und Dozenten –
auch viele begeisterte Anhänger
des Nationalsozialismus. Bereits
1930 wurde – als frauenspezifi-
sches Anhängsel des „National-
sozialistischen Deutschen Studen-
tenbundes“ (NSDStB) – reichs-
weit die „Arbeitsgemeinschaft
Nationalsozialistischer Studen-
tinnen“ (ANSt) eingeführt. 1933
waren 4,1 %  der Studentinnen
Mitglied, 1937 dann 75 % . An der
Universität Erlangen erweiterte
sich die „Arbeitsgemeinschaft“
zwischen 1933 und 1945 von drei
auf zehn Untergruppen.

Ende der 30er Jahre vollzog sich
in der Haltung des nationalsozia-
listischen Staates aus funktionalen
Gründen gegenüber dem Frauen-
studium ein Einstellungswandel.
Frauen wurden nun zur Aufnahme
eines Studiums ermuntert. Die
Frauen sollten den inzwischen
eingetretenen Akademikermangel
beheben helfen. Entgegen der
bisherigen Geschlechterideologie
sollten Frauen vor allem Natur-
wissenschaften studieren, damit
sie zum Berufseinsatz in der Indu-
strie oder in der Forschung zur
Verfügung stünden. Hierfür wurde
ihnen sogar der Reichsarbeits-
dienst erlassen. Vor diesem Hin-

tergrund stieg während des Krie-
ges der Frauenanteil kontinuier-
lich wieder an, bis im Sommerse-
mester 1943 mit 25.000 Studentin-
nen (47,8 % ) absolut und relativ
mehr Frauen als jemals zuvor in
Deutschland studierten. 1943 be-
trug der Frauenanteil an der Uni-
versität München 45 % , an der
Universität Erlangen sogar 51 % .

EN T W ICKLUN GSLIN IEN
AKADEMISCH ER BI LDUN G VON
FRAUEN SEIT 1945

Bald nach Kriegsende wurden
1945/46 die Universitäten auf dem
Gebiet der späteren Bundesrepu-
blik Deutschland unter den drei
Besatzungsmächten Frankreich,
Großbritannien und USA wieder
eröffnet. Vor dem Trümmerhaufen
einer Ideologie, von Hunger, Fa-
milienzerstörung und Armut ge-
zeichnet, begannen Studierende
und Lehrende 1945 mit dem Auf-
bau der zu 80 %  zerstörten Uni-
versitätsgebäude. 1946 konnte ein
stark eingeschränkter Lehrbetrieb
wieder aufgenommen werden. Der
Andrang der Studierenden war
groß, die finanzielle Ausstattung
der Universitäten blieb demge-
genüber weit zurück. Bald wurden
Zulassungsbeschränkungen nötig,
Kriegsteilnehmer und kriegs-
dienstverpflichtete Frauen wurden
dabei begünstigt. Die Diskussion
um eine Beschränkung des Frau-
enstudiums lebte erneut auf. Bei-
spiele einer sehr aufschlussrei-
chen Pro- und Contra-Diskussion
zum Frauenstudium fanden sich in
der Münchner Studentenzeitung
1947.

„Zwar gehöre ich nicht zu denen,
die, vollkommen intolerant, die
Berechtigung des Frauenstudiums
bestreiten. Trotzdem lehne ich
das Frauenstudium grundsätzlich
ab, und zwar aus folgenden
Gründen: Im Kriege war das Stu-
dieren in der Hauptsache ein Pri-
vileg der Frauen, aus dem einfa-
chen Grund, weil  wir Männer
Soldaten waren. Im Sinne einer
ausgleichenden Gerechtigkeit
soll te diese einseitige Bevorzu-
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kurrenz von Frauen auszuhalten,
beide Geschlechter werden sich
darum bemühen müssen, ihr Kon-
kurrenzverhalten zu humanisieren
und sachbezogene Arbeitsbünd-
nisse zu schließen.

Frauen werden stärker als bisher
Netzwerke gründen und ihre Be-
rührungsängste gegenüber mit
Macht und Einfluss verbundenen
Positionen aufgeben müssen.
Wie sehr das immer noch beste-
hende Ungleichgewicht zwischen
den Geschlechtern an den Univer-
sitäten jedoch auch gesellschaftli-
chen Rahmenbedingungen ge-
schuldet ist, wird in anderen Bei-
trägen dieses Heftes behandelt.
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Wissenschaften. Doch schnell
mussten sie feststellen, dass sie
auch von ihren männlichen Kom-
militonen nicht ernst genommen
wurden und für sie für unter-
schiedliche Dienstleistungen zur
Verfügung stehen sollten. Aus
Protest gründeten sich deshalb in
allen größeren Städten der Bun-
desrepublik „Weiberräte“, zu de-
nen Männer keinen Zugang hat-
ten. Auf dieser Basis begann sich
zu Beginn der 70er Jahre eine
Neue Frauenbewegung zu organi-
sieren. So trafen sich im ASTA
der Universität München seit
Anfang 1971 die „Roten Frauen“,
die zusammen mit einer Berliner
und einer Frankfurter Frauen-
gruppe die von Alice Schwarzer
nach Deutschland importierte
Aktionsidee gegen den § 218 auf-
griffen. Gemeinsam organisierten
sie die Unterschriftenaktion „Wir
haben abgetrieben“, die als
„Stern“-Titel im Juni 1971 die
bundesdeutsche Öffentlichkeit in
Aufruhr versetzte. In München
zog im November 1971 die erste
vorrangig von Studentinnen orga-
nisierte Demonstration gegen den
Abtreibungsparagraphen von der
Universität zur Feldherrenhalle.
In Erlangen gründeten 1973 Er-
langer Studentinnen die erste
Frauengruppe, die ebenfalls gegen
den § 218 agitierte. Nicht zuletzt
auch auf deren Initiative hin ent-
standen in Nürnberg (1975) und
in Erlangen (1976) die ersten
Frauenzentren und -häuser.

Kritik und Anstöße der Neuen
Frauenbewegung fanden jedoch
auch Eingang in den Universitäts-
betrieb. Erstmals wurden in Lehr-
veranstaltungen frauenspezifische
Themen aufgegriffen, Forschungs-
projekte zu Frauenfragen wurden
initiiert, Sommeruniversitäten für
Frauen durchgeführt, Ringvorle-
sungen veranstaltet, universitäre
Frauenvollversammlungen einbe-
rufen. Innerhalb der studentischen
Vertretung traten nun eigenstän-
dige Frauengruppen auf.

Was die weitere Integration von
Frauen in die Wissenschaft be-

Gleichberechtigung von Frauen
und Männern zu fördern und auf
die Beseit igung bestehender
Nachteile hinzuwirken.“ (Baye-
risches Hochschulgesetz  A rt.34,
A bs. 1)

Neben der vom Senat gewählten
Universitätsfrauenbeauftragten
und ihren Stellvertreterinnen gibt
es noch die Fakultätsfrauenbe-
auftragten, die von den jeweiligen
Fachbereichsräten gewählt wer-
den. Erst seit 1998 hat die Univer-
sitätsfrauenbeauftragte Stimm-
recht im Senat und in den Kom-
missionen, denen sie durch ihr
Amt angehört, vorher hatte sie
lediglich beratende Funktion. In
Bayern sind Frauenbeauftragte
nur durch eine Reduktion ihrer
Lehrverpflichtung um zwei Stun-
den von ihren hauptamtlichen
Dienstpflichten entlastet, in meh-
reren anderen Bundesländern
können sie sich ganz auf ihre Auf-
gaben konzentrieren.

Obwohl in Bayern inzwischen die
Zahl der weiblichen Studierenden
bei über 50 %  liegt, ist der Anteil
der Frauen an Professuren und
Lehrstühlen noch sehr gering; er
liegt bei 7,6 %  und damit deutlich
unter dem – auch noch längst
nicht zufriedenstellenden – Bun-
desdurchschnitt von 11 % .

Dem soll durch spezifische Frau-
enförderprogramme entgegenge-
wirkt werden. Aktuell werden
vorrangig Mentoring-Programme
für junge Wissenschaftlerinnen
erprobt, die sie ermuntern sollen,
den Weg der Hochschullehrerin
einzuschlagen, indem ihnen am
Beispiel weiblicher Vorbilder ge-
zeigt wird, dass es möglich ist, und
indem sie frühzeitig ermuntert
werden, wissenschaftliche Netz-
werke zu knüpfen und Möglich-
keiten der Selbstrepräsentation zu
nutzen.

Abschließend will ich noch auf
etwas hinweisen, was in bestimm-
ten Frauenkreisen manchmal allzu
gern tabuisiert wird. Nicht nur
Männer bekämpfen Frauen als

Konkurrentinnen, die Konkurrenz
unter Frauen ist manchmal minde-
stens ebenso hart. Zugespitzt for-
muliert in diesem Kontext die So-
ziologieprofessorin Ulrike Gräßel:

„Projekten von Männern bekun-
den viele Frauen lobendes Inter-
esse, den Verriss schreiben sie
über die Kollegin. Notwendig
wäre an dieser Stelle ein bisschen
mehr Solidarität  unter Frauen.
Frauen sollten Frauen leben und
arbeiten lassen wie Männer
auch.“ (Gräßel 2003, S. 43).

Männer und Frauen werden an
der Universität damit leben und
umgehen lernen müssen, die Kon-

seit Mitte der 60er Jahre eine Viel-
zahl bildungssoziologischer Unter-
suchungen. Peisert stellte in sei-
ner Untersuchung fest, dass im ka-
tholischen Arbeitermädchen vom
Lande alle Benachteiligungsfakto-
ren kumulierten. Speziell mit den
Bildungschancen von Mädchen
und Frauen setzte sich die Sozio-
login Helge Pross auseinander:

„In der Situation der Arbeiter-
töchter kumulieren sich also alle
Widerstände gegen die theoreti-
sche Bildung, die in der Bundes-
republik überhaupt bestehen.
Wohnt das Mädchen überdies
noch auf dem Land, gar in
Bayern oder Rheinland-Pfalz,
und gehört es einer katholischen
Familie an, so grenzt es ans
Wunderbare, wenn es zum Abitur
gelangt. Völlig unabhängig von
der Begabung ist  sein Bildungs-
weg von vornherein durch die
Geschlechts- und Schichtzugehö-
rigkeit  determiniert“ (Pross 1969,
S. 65) 

Die sozial-liberale Regierung von
1969 schrieb sich eine Bildungsof-
fensive auf ihre Fahnen. Brachlie-
gende Begabungsreserven sollten
mobilisiert werden. In diesem
Kontext stieg die Zahl der Abitu-
rientinnen und Studentinnen in
den 70er Jahren deutlich an. In
Erlangen etwa stieg der Studen-
tinnenanteil von 18,9 %  im Jahre
1967 auf 35, 2 %  im Jahre 1980.
An der Universität München ver-
doppelte sich zwischen 1970/71
und 1975/76 die Zahl der Studen-
tinnen, die Zahl der männlichen
Studierenden erhöhte sich im sel-
ben Zeitraum nur um ca. 30 % .
Der Ausbau des Zweiten Bil-
dungsweges und finanzielle För-
derungen kamen Frauen beson-
ders zugute.

Im Zuge der 68er Bewegung hat-
ten sich auch die Studentinnen
politisiert. Zunächst kämpften sie
an der Seite ihrer männlichen
Kommilitonen für eine Demokra-
tisierung der deutschen Hoch-
schulen und eine gesellschafts-
theoretische Verankerung der

trifft, standen die 80er Jahre im
Zeichen der Bemühungen von
(jungen) Wissenschaftlerinnen,
Frauenförderung und Frauenfor-
schung an den Hochschulen zu
verankern – in Bayern waren zu
München, Würzburg und Erlangen
inzwischen noch Regensburg,
Augsburg, Bayreuth und die ka-
tholische Universität Eichstätt
hinzugekommen.

Zielsetzung der in Frauenfragen
engagierten Wissenschaftlerinnen
war es, mehr begabten Frauen
größeren Anreiz bieten zu kön-
nen, sich die Universität als Ar-
beitsfeld zu erobern, also sie zu
Promotion und Habilitation zu
ermuntern. Doch noch immer
fehlten häufig die Vorbilder und
es stellt(e) sich das Problem der
schwierigen Vereinbarkeit von
Studium/Berufstätigkeit und Fa-
milie. Frauenförderpläne und
Frauenbeauftragte an den Hoch-
schulen wurden gefordert; Frau-
enforschung sollte institutionali-
siert werden. Das Zweite Hoch-
schulsonderprogramm sollte Frau-
en den Wiedereintritt in die Uni-
versitäten zur Promotion oder
Habilitation nach der Familien-
pause erleichtern.

Nachdem der Passus „Die Hoch-
schulen wirken bei der Wahrneh-
mung ihrer Aufgaben auf die Be-
seitigung der für Wissenschaftle-
rinnen bestehenden Nachteile
hin“ in das 1985 novellierte Hoch-
schulrahmengesetz Eingang ge-
funden hatte, das Defizit an
Gleichberechtigung auf dem Ge-
biet der wissenschaftlichen Kon-
kurrenz also gleichsam bestätigt
worden ist, wurden die Landes-
hochschulgesetze und schließlich
die Grundordnungen der Länder-
universitäten dieser Zielvorgabe
angepasst.

„Frauenbeauftragte achten auf
die Vermeidung von Nachteilen
für Wissenschaftlerinnen, weibli-
che Lehrpersonen und Studieren-
de; sie unterstützen die Hoch-
schule in der Wahrnehmung ihrer
Aufgabe, die Durchsetzung der
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